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Anlage 2 Tagespflege Entgeltregelungen 
 
 
 
 
Geldleistungen an Tagespflegepersonen 
 
 
Es ist  von der Entgelttabelle der Region Hannover auszugehen (s.u.). Dieser Betrag wird für „qualifizierte“ 
Tagespflegepersonen gezahlt. Für nicht qualifizierte Tagespflegepersonen wird ein Abschlag von 15 v.H. 
gerechnet . Die als Anlage beigefügte Entgelttabelle wurde hier um die Spalte materielle Aufwendungen ergänzt. 
Siehe dazu unten „Teilnahmebeiträge“. 
 
Die Geldleistung an Tagespflegepersonen würde sich dann wie folgt darstellen (Maximalwert 8 Std. und mehr): 
 
§ 23 Abs. 2 Nr.1 und 2.:                                                                    422,00 €    -15% = 358,70 € 
§ 23 Abs. 2 Nr. 3 Unfallversicherung 79 € */ 12          =    6,58 € 
                         Altersvorsorge 50 v.H. von 78 €** mtl.= 39,00 € 
                                                                                   45,58 €          45,58 €                  45,58 € 
                                                                                                      467,58 € ggf .         404,28 € 
 
*angemessener Betrag in Höhe der gesetzlichen Unfallversicherung 
**angemessener Betrag ist der Mindestbeitrag zur gesetzlichen Alterssicherung 
 
 
Teilnahmebeiträge 
 
Abhängig vom Umfang der Tagespflege können aus der Tabelle die Teilnahmebeiträge entwickelt werden. Dazu 
wurde aus den Tagespflegesätzen der Anteil der materiellen Aufwendungen herausgerechnet. Diesen Beträgen 
wäre immanent, dass der „Personalkostenanteil“, also das Entgelt für die erzieherische Leistung, von den 
Kommunen getragen würde, der zunächst ohne Berücksichtigung der Regelungen des § 90 Abs. 3 SGB VIII von 
den Eltern zu zahlende Teilnahmebeitrag würde nur die Kosten der materiellen Aufwendungen umfassen. Die 
Beitragshöhe entspricht dann in etwa den Höchstsätzen für Krippen/Kitaplätze. 
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Bei der Berechnung des Aufwendungsersatzes wird ein Basiswert von 60 % der 
Aufwendungen für Vollzeitpflege zugrunde gelegt 
:     
      
Der Vollzeitpflegesatz für 7-13 Jahre beträgt 100 % =          703 €  
     
Ab 01.01.2006 gelten folgende Sätze:   
     Bei Vollzeitpflege: 

Stunden Prozentsatz Betrag Anteil der  Kosten der mat. 
    mtl.  materiellen  Aufwendungen 
      Aufwendungen  496 € 
8    Stunden und mehr 60,00 v. H.          422 € 297,60 €   
7,5 Stunden 56,25 v. H.          395 € 279,00 €   
7    Stunden 52,50 v. H.          369 € 260,40 €   
6,5 Stunden 48,75 v. H.          343 € 241,80 €   
6    Stunden 45,00 v. H.          316 € 223,20 €   
5,5 Stunden 41,25 v. H.          290 € 204,60 €   
5    Stunden 37,50 v. H.          264 € 186,00 €   
4,5 Stunden 33,75 v. H.          237 € 167,40 €   
4    Stunden 30,00 v. H.          211 € 148,80 €   
3,5 Stunden 26,25 v. H.          185 € 130,20 €   
3    Stunden 22,50 v. H.          158 € 111,60 €   
2,5 Stunden 18,75 v. H.          132 € 93,00 €   
2    Stunden 15,00 v. H.          105 € 74,40 €   
1,5 Stunden 11,25 v. H.            79 € 55,80 €   
1    Stunden   7,50 v. H.            53 € 37,20 €   
0,5 Stunden   3,75 v. H.            26 € 18,60 €   
 
 
 




